
  
Anwalt für Strafrecht: Nötigung

  

Eine auf dem Anrufbeantworter des Betroffenen hinterlassene Drohung ist dann noch nicht zur Nötigung
geeignet, wenn der Betroffene den Anrufbeantworter nicht abhört. Der Betroffene muss die Drohung
tatsächlich zur Kenntnis nehmen.

  

Die Nötigung eines Dritten durch eine Drohung setzt voraus, dass die Ankündigung einer Straftat den
Dritten als Bedrohungsadressaten erreicht. Der Bundesgerichtshof setzte sich in seinem Beschluss vom 20.
Mai 2017 (4 StR 84/17) mit der Frage auseinander, ob bereits das Hinterlassen einer Drohung auf dem
Anrufbeantworter des Betroffenen reicht, um diesen zu erreichen. Der Beschuldigte hinterließ auf dem
Anrufbeantworter des Betroffenen zwei Nachrichten mit Todesdrohungen. Der Anrufbeantworter wurde
vom Betroffenen jedoch nicht abgehört. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellen die
Todesdrohungen somit keine Bedrohungen durch den Beschuldigten dar. Die Drohungen hätten den
Betroffenen erreichen müssen, dies ist nicht bereits dann der Fall, wenn Drohungen alleine auf der
Mailbox des Betroffenen aufgezeichnet werden. Es hätte einer tatsächlichen Kenntnisnahme des
Betroffenen bedurft.
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